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An  
die Fußballvereine im KFV Kiel 
die Schiedsrichterbeauftragten der Vereine 
den geschäftsführenden Vorstand 
die Ausschussvorsitzenden im KFV 
 
 
 
 
 

Lehrgang für Schiedsrichteranwärter 2024 06. November 2023 
 
 

Sehr geehrte Sportfreunde! 
 
Der KFV-Kiel veranstaltet zum Jahresbeginn 2024 wieder einen Lehrgang für Schiedsrichteranwärter als 
Präsenzveranstaltung mit Online-Inhalten. Der Lehrgang umfasst insgesamt 11 Lehreinheiten (LE), inkl. des 
Prüfungstages.  
 

1. Lehrgangsdaten: 
 
Zeitraum:  Samstag, 20.01.2024 – Samstag 03.02.2024   
Ort: Sportheim des SVE Comet Kiel 

Passader Str. 16, 24148 Kiel (Cometheim).  
Dort sind Getränke, belegte Brötchen, kleine Snacks, wie Currywurst/Pommes usw. zu zivilen 
Preisen erhältlich. 

 
Mitzubringen sind: 

- Kugelschreiber, Schreibblock – für die Laufprüfung am 21.01. Sport-und Duschsachen 
- 1 Pass-Foto für den vorläufigen SR-Ausweis 
- Bei unter 18-jährigen das Einverständnis der Erziehungsberechtigten 

 
Jeder SR-Anwärter erhält: 

- 1 aktuelles Regelheft 
- 1 Leitfaden für SR-Anwärter 
- 1 Zugang für das Portal DFBNet Online-Lernen (wenn E-Mail-Adresse vorhanden) 
- Bei bestandener Prüfung den vorl. SR-Ausweis (bei Abgabe eines Passfotos) 

 
 
 
 
 

Vorsitzender 
Schiedsrichter-Ausschuss: 
Thorsten Balsam 
Tel. 0431-563700 
Mobil: 0178-5637000 
E-Mail: t.balsam@kfv-kiel.de 
 
SHFV-E-Postfach: 
thorsten.balsam@shfv-kiel.evpost.de 
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Die Termine der einzelnen Lehreinheiten (LE) sind wie folgt: 
1. und 2. LE:  Samstag, 20.01. - 10:00 Uhr – 17:00 Uhr (Eröffnungstag) 
3. und 4. LE: Sonntag, 21.01. - 10:00 Uhr – 17:00 Uhr (u.a.Laufprüfung – wetterabhängig!) 
5. LE:  Dienstag, 23.01. - 19:00 Uhr – 21:30 Uhr 
6. LE:  Donnerstag, 25.01. - 19:00 Uhr – 21:30 Uhr 
7. und 8. LE: Sa/So 27./28.01. – eigenständig E-Learning zu Hause 
9. LE:  Dienstag, 30.01. - 19:00 Uhr – 21:30 Uhr 
10. LE:  Donnerstag, 01.02. - 19:00 Uhr – 21:30 Uhr 
11. LE und Prüfung: Samstag, 03.02. - 10:00 Uhr – ca. 13:00 Uhr 
 

Abzulegende Prüfungen: 
1. Laufprüfung: 
Datum: Sonntag, 21.01. – ab 10:00 Uhr - (wetterabhängig) 
Ort:   Sportanlage SVE Comet Kiel - 24148 Kiel, Radsredder   - (Anfahrt über Danziger Str.) 
 
Anforderungen:  
Erwachsene (ab 18 Jahren):  2200 m in 14:00 Min. 
Jugendliche, Erwachsene ab 50 Jahren: 2000 m in 14:00 Min. 
 
2. Schriftliche Prüfung (Regeltest): 
Datum: Samstag, 03.02. – ab 10:00 Uhr 
Ort:   Sportheim des SVE Comet Kiel - 24148 Kiel, Passader Str. 16 
 
Anforderungen:  
30 Fragen -  20 Fragen mit schriftlicher Begründung,  

10 Fragen im Multiple-Choice-Verfahren (Ankreuzverfahren) 
 
Für jede richtige Beantwortung einer Frage gibt es 2 Punkte, bei teilweiser richtiger Antwort 1 Punkt. Zu 
erreichen sind 60 Punkte. 
 

- Bestanden hat    - wer mindestens 50 Punkte erreicht. 
- Eine Nachprüfung ist möglich - bei mindestens 40 Punkten. 
- Wer die 40 Punkte nicht erreicht, hat den Lehrgang nicht bestanden! 

 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, an allen Lehreinheiten teilzunehmen. Dennoch wird es jedem 
Lehrgangsteilnehmer zugebilligt, an zwei Lehreinheiten zu fehlen. Bei mehr als zwei fehlenden Lehreinheiten 
wird der Teilnehmer nicht zur Prüfung zugelassen werden. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Teilnahmevoraussetzungen: 
- Teilnahme ist ab 14 Jahren gestattet.  
- Es sollten aber nur geeignete Personen zum Lehrgang entsandt werden, die aktiv Schiedsrichter/-innen 

werden wollen. 
- Der Teilnehmer muss der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein und den Umgang mit 

dem PC/Internet/Emails etc. kennen. 
 

- Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten (siehe 
Anlage). Ohne diese ist die Teilnahme am Lehrgang nicht gestattet. Fehlt zu Beginn des Lehrgangs die 
Einverständniserklärung, wird der Teilnehmer nicht zum Lehrgang zugelassen.  
 

- ein Internetanschluss und eine vorhandene E-Mail-Adresse. Dieser Lehrgang enthält Lehreinheiten 
im Online-Modul des DFB-Net. Hier müssen LE per E-Learning zu Hause absolviert werden. Die 
Zugangsdaten zum DFBNet werden per E-Mail verschickt! 
 

- Keine sportgerichtlichen Verfahren wegen Vergehen gegen einen Schiedsrichter. 
 
Die Vereine werden gebeten, tatsächlich nur geeignete Bewerber zu diesem Lehrgang zu entsenden.  
 
Der Schiedsrichter-Ausschuss entscheidet im Zweifel (ggf. Eignungsgespräch), ob ein Bewerber geeignet ist! 
 

3. Anmeldung: 
Die Anmeldung der geeigneten Teilnehmer zu diesem Lehrgang ist  

 

bis spätestens 15.12.2023 
 
nur unter Verwendung des beigefügten Anmeldeformulars auf elektronischem Wege (Email) an 
folgende Adressen zulässig! 
 
An die SHFV-EPost-Adresse: thorsten.balsam@shfv-kiel.evpost.de   
In Ausnahmefällen auch an: t.balsam@kfv-kiel.de 
 
Anmeldegebühr: 75,-€ pro Person.  
 
Achtung!! 
Nach erfolgter Anmeldung erstellt der KFV-Kiel eine Rechnung. Diese ist vor Beginn des Lehrgangs 
mit dem dort angegebenen Verwendungszweck zu begleichen! 
 
Sollte die Meldegebühr bis 2 Wochen vor dem Lehrgang (05.01.2024) nicht überwiesen worden sein, wird 
der Teilnehmer nicht zum Lehrgang zugelassen und der freigewordene Platz wird anderweitig vergeben! 
 
Erst mit Eingang der Meldegebühr in Höhe von 75,-€ pro Teilnehmer wird die Anmeldung akzeptiert. 
Gleichzeitig wird mit der abgegebenen Meldung die Teilnahme des Lehrgangs zur Pflicht!  
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4. Teilnehmerzahl: 
- Die Teilnehmerzahl ist auf höchstens 40 Teilnehmer begrenzt.  
- Zu spät eingereichte Anmeldungen könnten nicht mehr berücksichtigt werden. Dies gilt auch, wenn 

das Kontingent von 40 Teilnehmern bereits erreicht worden ist.  
- Alle in Frage kommenden Teilnehmer werden vor Lehrgangsbeginn schriftlich zu diesem Lehrgang 

eingeladen.  
- Jeder Verein bekommt ein Kontingent von zwei (2) Teilnehmern zugewiesen, wobei dieses hinfällig 

ist, wenn die Höchstteilnehmerzahl von 40 eingegangenen Gesamtmeldungen bereits erreicht worden 
ist.  

- Die Vereine können aber mehr Teilnehmer melden. Diese werden entsprechend auf die Warteliste 
gesetzt und rücken bei weniger als 40 Teilnehmern nach. Die Teilnehmer werden analog der 
gemeldeten Reihenfolge aufgenommen. Deshalb ist es wichtig, die Meldungen rechtzeitig zu tätigen! 

 
Ich möchte darauf hinweisen, dass es unsportlich gegenüber anderen Vereinen ist, Teilnehmer zu melden, die 
dann kurzentschlossen nicht am Lehrgang teilnehmen. Hierdurch werden tatsächlich interessierten 
Teilnehmern u. U. Absagen erteilt, da die Höchstteilnehmerzahl bereits erreicht worden ist. 
 
Bei Unklarheiten bitte ich Sie, sich an Ihren Vereinsschiedsrichterobmann zu wenden. Für evtl. Fragen stehe 
ich Ihnen gerne unter den o.g. Telefonnummern oder per E-Mail zur Verfügung.    
      
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
 
Thorsten Balsam 
Vorsitzender SR-Ausschuss  
 
Anlagen:  
Anmeldeformular 
Einverständniserklärung 

ACHTUNG: 
Sollte ein gemeldeter Teilnehmer dem Lehrgang fernbleiben oder bricht ein Teilnehmer den Lehrgang 
vorzeitig ab, so wird ein Ordnungsgeld in Höhe von 50,-€ pro ausscheidenden Teilnehmer verhängt! Ein 
Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr – auch in Teilen – besteht nicht. 
 


